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Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 
 
Vom 6. bis 9. Juni 2024 wählen die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zum 
zehnten Mal das Europäische Parlament. Die Bundesregierung hat am 10. August 2023 als 
Wahltermin für die Europawahl in Deutschland den Sonntag, 9. Juni 2024 bestimmt. 
 
Die Wahl zum Europäischen Parlament erfolgt nicht nach einem einheitlichen europäischen 
Wahlrecht, sondern nach nationalen Wahlgesetzen. Das Europawahlgesetz und die 
Europawahlordnung regeln das Wahlverfahren in der Bundesrepublik Deutschland. 
 

Der Wahltermin 
Der Zeitraum, in dem eine Europawahl stattfinden muss, bestimmt sich zunächst durch die 
Wahlperiode und genauer durch den gesetzlich festgelegten Zeitraum. 
 
Die Wahlen zum Europäischen Parlament finden alle fünf Jahre statt. Gemäß § 7 
Europawahlgesetz bestimmt die Bundesregierung den genauen Wahltermin im Rahmen einer 
vom Rat der Europäischen Union und im Rahmen der in den Artikeln 10 und 11 des Aktes zur 
Einführung allgemeiner und unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments – sogenannter Direktwahlakt – festgelegten Zeitspanne. 
 
Die Zeitspanne erstreckt sich grundsätzlich auf einen für alle Mitgliedstaaten gleichen Zeitraum 
von Donnerstag bis Sonntag, um zu gewährleisten, dass die verschiedenen Wahltraditionen 
in den Mitgliedstaaten beibehalten werden können. In den meisten Mitgliedstaaten wird wie in 
Deutschland an einem Sonntag oder gesetzlichen Feiertag gewählt, in den Niederlanden 
werden die Wahllokale aber zum Beispiel donnerstags geöffnet. 
 

Absenkung des Wahlalters 
Das Alter für die Wahlberechtigung bei Europawahlen ist erstmals für die Wahl im Jahr 2024 
von bisher 18 auf 16 Jahre herabgesetzt worden. 
 
Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes 
sowie alle in Deutschland wohnhaften Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der 
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Europäischen Union (Unionsbürgerinnen und -bürger), die am Wahltage das sechzehnte 
Lebensjahr vollendet haben. 
 

Das Wahlsystem 
In jedem Mitgliedstaat werden die Mitglieder des Europäischen Parlaments nach dem 
Verhältniswahlsystem auf der Grundlage von Listen oder von übertragbaren Einzelstimmen 
gewählt. Die Mitgliedstaaten können Vorzugsstimmen auf der Grundlage von Listen nach den 
von Ihnen festgelegten Modalitäten zulassen. 
 
In Deutschland erfolgt die Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl mit 
Listenwahlvorschlägen. Listenwahlvorschläge können für ein Land oder als gemeinsame Liste 
für alle Länder aufgestellt werden. 
 
Auf die Bundesrepublik Deutschland entfallen 96 Abgeordnete des Europäischen Parlaments. 
 

Stimmen 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Kann ich mit meiner Stimme bestimmte Kandidatinnen oder Kandidaten einer Liste 
wählen? 
Die Listen der Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen sind sogenannte 
geschlossene Listen, weil die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber von den Parteien 
durch Wahl festgelegt wurde und nicht verändert werden kann. 
 
 

Informationen für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
 
Auch die in der Bundesrepublik Deutschland wohnenden Bürgerinnen und Bürger der übrigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürgerinnen und Unionsbürger) können an 
der Wahl zum Europäischen Parlament teilnehmen, entweder in der Bundesrepublik 
Deutschland oder im Herkunftsland. 
 
Bitte beachten Sie, dass das Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausgeübt werden darf! 
 
Bin ich in Deutschland wahlberechtigt? 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die in Deutschland wohnen, können in Deutschland an 
der Europawahl teilnehmen, wenn sie am Wahltage 
 
- das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
- seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder sich 
gewöhnlich aufhalten und 

- weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Herkunfts-Mitgliedstaat vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind. 

  
Wie kann ich in Deutschland an der Wahl teilnehmen? 
Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger, die oder der in Deutschland an der Wahl 
teilnehmen möchte, muss im Wählerverzeichnis eingetragen sein. 
 
Eintragung von Amts wegen 
Wahlberechtigte Unionsbürgerinnen und Unionsbürger werden von Amts wegen von der 
zuständigen Gemeinde in ein Wählerverzeichnis eingetragen, wenn sie auf ihren Antrag hin 
bei der Wahl vom 13. Juni 1999 oder einer späteren Wahl zum Europäischen Parlament in ein 
Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden waren, sofern sie 
– ohne zwischenzeitlichen Wegzug in das Ausland – am 42. Tag vor der Wahl (= 28. April 
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2024) bei einer Meldebehörde gemeldet sind. Sie erhalten dann wie alle Wahlberechtigten von 
der Gemeindebehörde spätestens bis zum 21. Tag vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Nach einem Wegzug aus Deutschland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik 
Deutschland muss erneut ein Antrag auf Eintragung in ein Wählerverzeichnis gestellt werden. 
 
Eintragung auf Antrag 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die nicht von Amts wegen in ein Wählerverzeichnis 
eingetragen werden, müssen einen förmlichen Antrag auf Eintragung in ein Wählerverzeichnis 
stellen. Der Antrag muss spätestens am 21. Tag vor der Wahl (= 19. Mai 2024) bei der 
Gemeinde am Wohnort eingehen. Die Frist kann nicht verlängert werden. 
 
Der Antrag muss persönlich und handschriftlich von der Antragstellerin beziehungsweise dem 
Antragsteller unterzeichnet sein und der Gemeinde im Original übermittelt werden. Eine 
Einreichung per E-Mail oder Fax ist nicht ausreichend. 
 
Das Antragsformular können Sie als PDF-Datei unter dem folgenden Link herunterladen:  
https://www.bundeswahlleiterin.de/europawahlen/2024/informationen-waehler 
Es enthält Ausfüllhinweise in einem Merkblatt. Darüber hinaus sind gedruckte 
Antragsformulare bei der Stadt Wittingen, Bahnhofstr. 35, 29378 Wittingen, erhältlich. 
 
Kann ich in meinem Herkunfts-Mitgliedstaat wählen? 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die die Europaabgeordneten ihres Herkunftslandes 
wählen möchten, wenden sich für weitere Informationen bitte an die zuständige Stelle des 
jeweiligen Herkunfts-Mitgliedstaates. Die Auslandsvertretungen der jeweiligen Herkunfts-
länder erteilen weitere Rechts- und Verfahrensauskünfte. 
 
Werden Sie von Amts wegen in ein Wählerverzeichnis in Deutschland eingetragen (siehe 
Frage „Wie kann ich in Deutschland an der Wahl teilnehmen?“, wollen jedoch in Ihrem 
Herkunfts-Mitgliedstaat von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, müssen Sie spätestens bis 
zum 21. Tag vor der Wahl (= 19. Mai 2024) schriftlich bei der zuständigen Gemeindebehörde 
beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu werden. Dies gilt auch für alle künftigen 
Europawahlen, bis wieder ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird. 
 
Das Antragsformular können Sie als PDF-Datei unter dem folgenden Link herunterladen. 
https://www.bundeswahlleiterin.de/europawahlen/2024/informationen-waehler 
Es enthält Ausfüllhinweise in einem Merkblatt. Darüber hinaus sind gedruckte 
Antragsformulare bei der Stadt Wittingen, Bahnhofstr. 35, 29378 Wittingen, erhältlich. 
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